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Unternehmensführung

Nachfolgend eine Übersicht 
zu den rechtlichen Voraus­
setzungen bei den wichtigsten 
Versicherungen:

Unfallversicherung
Die Versicherung der Suva ist 
noch 30 Tage über das Austritts­
datum hinaus gültig (sogenannte 
Nachdeckung). Gemäss Art. 3 
Abs. 2 UVG endet der Versiche­
rungsschutz mit dem 30. Tag 
nach dem Tage, an dem der An­
spruch auf mindestens den hal­
ben Lohn aufhört. Somit ist also 
auch bei längerem unbezahltem 
Urlaub Vorsicht geboten.

Tritt ein Arbeitnehmender innert 
30 Tagen kein neues Arbeitsver­
hältnis an, besteht die Möglich­
keit, die obligatorische Unfall­
versicherung durch eine Abrede- 
versicherung bis zu 180 Tage 
zu verlängern. Der Arbeitgeber 
muss den austretenden Arbeit­
nehmenden schriftlich über das 
Recht zum Übertritt in die Ab­
redeversicherung und über den 
allfälligen Verlust der Unfall­
deckung informieren. Besteht 
der Versicherungsschutz des 
UVG oder der Abredeversiche­
rung nicht mehr, müssen sich 
die Betroffenen bei ihrer 
privaten Krankenkasse gegen 
Unfall versichern.

Arbeitslose Personen sind, so­
lange sie Anspruch auf Arbeits­
losenentschädigung haben, 
automatisch bei der SUVA gegen 
Unfall versichert (Unfallver­
sicherung für Arbeitslose UVAL).

Krankentaggeldversicherung
Mit der Beendigung des Arbeits­
verhältnisses scheiden Arbeit­
nehmende grundsätzlich aus der 

kollektiven Krankentaggeldversi­
cherung aus. Nach Art. 71 Abs. 1 
KVG (Krankenversicherungsge­
setz) hat der austretende Mit­
arbeiter das Recht, innert 90 Ta­
gen in die Einzelversicherung 
überzutreten. Der Arbeitnehmende 
ist auf dieses Recht schriftlich 
hinzuweisen. Für diese Orientie­
rung trägt der Arbeitgeber die 
Beweislast (Art. 9 Abs. 1 Anhang 
10 zum LMV). Unterlässt er die 
Mitteilung, bleibt die versicherte 
Person in der Kollektivversiche­
rung. Die Frist von 90 Tagen zur 
Geltendmachung des Übertritts­
rechts läuft erst ab Erhalt der 
Mitteilung. 

Gemäss Art. 71 Abs. 1 KVG dürfen 
für die Einzelversicherung keine 
neuen Versicherungsvorbehalte 
angebracht werden, falls keine 
höheren Leistungen versichert 
werden. Ferner ist bei der Fest­
legung der Prämie das im Kol­
lektivvertrag massgebende Ein­
trittsalter beizubehalten. 

Pensionskasse
Die statutarische Freizügigkeits­
leistung (bzw. das Vorsorgeka­
pital) muss der Vorsorgeeinrich­
tung des neuen Arbeitgebers 
überwiesen werden. Bei Fehlen 
einer neuen Arbeitsstelle muss 
das Kapital entweder der «Stif­
tung Auffangeinrichtung BVG» 
oder auf ein Freizügigkeitskonto 
bei einer Bank überwiesen 
werden. Dem Arbeitnehmenden 
obliegt die Pflicht, die ange­
stammte Pensionskasse darüber 
in Kenntnis zu setzen, wohin 
das Kapital zu überweisen ist.

Für die Risiken Tod und Invali­
dität bleiben die Mitarbeitenden 
während einem Monat nach 

Auflösung des Arbeitsverhältnis­
ses bei der bisherigen Vorsorge­
einrichtung versichert. Wird vor­
her ein neues Arbeitsverhältnis 
begründet, so erfolgt die beruf­
liche Vorsorge durch die Pen­
sionskasse des neuen Arbeitge­
bers (Art. 10 Abs. 3 BVG).

Arbeitslosenversicherung
Hat der Austretende keine neue 
Stelle, wird er sich in der Regel 
bei der Arbeitslosenkasse / RAV 
anmelden, was am ersten Tag 
der Arbeitslosigkeit zu erfolgen 
hat. Der Anspruch auf Arbeits­
losenentschädigung entsteht 
nach einer Wartefrist von 5 Ta­
gen kontrollierter Arbeitslosig­
keit (Art. 18 Abs. 1 AVIG). Damit 
der Arbeitnehmer seine Ansprü­
che geltend machen kann, be­
nötigt er eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers über seinen bishe­
rigen Verdienst. 

AHV-Pflicht
Arbeitnehmende, die nach ih­
rem Austritt kein AHV-pflichtiges 
Einkommen erzielen und auch 
nicht arbeitslos gemeldet sind, 
müssen einen Mindestbeitrag in 
die AHV einzahlen, um spätere 
Rentenkürzungen zu vermeiden. n

Auch austretende Arbeitnehmende 
geniessen Versicherungsschutz
Mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses endet nicht auch zwingend der Versicherungs-
schutz des austretenden Arbeitnehmenden. Welche Pflichten hat der Arbeitgebende in diesem 
Zusammenhang zu beachten und welche Massnahmen sind zu treffen? 

Wir sind für Sie da

Der Rechtsdienst des Schweize-
rischen Baumeisterverbandes 
(SBV) steht allen Mitgliedunter-
nehmen unentgeltlich für eine 
Erstberatung zur Verfügung. Im 
Internet finden Sie unter www.
baumeister.ch/Rechtsdienst di-
verse Merkblätter und Entschei-
dungshilfen.
Des Weiteren bearbeiten wir 
verbandsrelevante Rechtspro-
bleme und setzen uns für Ihre 
rechtlichen Interessen bei Be-
hörden und Verwaltungen ein. 
Für telefonische Rechtsaus-
künfte unter der Hotline-Num-
mer 044 258 82 00 erreichen 
Sie den Rechtsdienst SBV jeweils 
am Montag und Donnerstag 
von 14 bis 16.30 Uhr sowie am 
Dienstag und Mittwoch von 
8.30 bis 11.30 Uhr.
Unter Angabe Ihrer Mitglieder-
nummer erreichen Sie uns 
zu den Hotline-Zeiten auch über 
die E-Mail-Adresse rechts-
dienst@baumeister.ch.
Ihre schriftliche Anfrage für eine 
Erstberatung richten Sie bitte 
unter Einsendung aller relevan-
ten Unterlagen und Angabe 
der Mitgliedernummer an fol-
gende Adresse: Schweizerischer 
Baumeisterverband, Rechts-
dienst, Weinbergstrasse 49, 
8042 Zürich. n
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